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Regeste

Unbefugte Verwendung des Ausdrucks "Bank" (Art. 49 Abs. 1 lit. a des Bundesgesetzes
vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen)

Erwägungen

E. 1
Das Verfahren SK.2014.40 wird als gegenstandslos abgeschrieben.

E. 2
Die Zahlung der Gerichtsgebühr von Fr. 200.– wird A. auferlegt.

E. 3
Diese Verfügung wird den Parteien schriftlich eröffnet und Rechtsanwalt Buff, der
Bundesanwaltschaft und dem Eidgenössischen Finanzdepartment zugestellt.

Im Namen der Strafkammer des Bundesstrafgerichts Der Einzelrichter Die
Gerichtsschreiberin

Nach Eintritt der Rechtskraft mitzuteilen an ■ Eidgenössisches Finanzdepartement (als
Vollzugsbehörde) Rechtsmittelbelehrung Beschwerde an die Beschwerdekammer des
Bundesstrafgerichts Gegen Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfahrenshandlungen
der Strafkammer des Bundesstrafge- richts als erstinstanzliches Gericht, ausgenommen
verfahrensleitende Entscheide, kann innert 10 Tagen schriftlich und begründet Beschwerde
bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts geführt werden (Art. 393 Abs. 1 lit. b
und Art. 396 Abs. 1 StPO; Art. 37 Abs. 1 StBOG). Mit der Beschwerde können gerügt
werden: a. Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Miss- brauch des
Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung; b. die unvollständige oder
unrichtige Feststellung des Sachverhalts; c. Unangemessenheit (Art. 393 Abs. 2 StPO).
Beschwerde an das Bundesgericht Gegen verfahrensabschliessende Entscheide der
Strafkammer des Bundesstrafgerichts kann beim Bundes- gericht, 1000 Lausanne 14, innert
30 Tagen nach der Zustellung der vollständigen Ausfertigung Beschwerde eingelegt werden
(Art. 78, Art. 80 Abs. 1, Art. 90 und Art. 100 Abs. 1 BGG). Mit der Beschwerde kann die
Verletzung von Bundesrecht und Völkerrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a und b BGG). Die
Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist
oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht und wenn die Behebung
des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1 BGG).
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